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Gesetz 
zur Änderung 

des Privatschulgesetzes

Der Landtag hat am 28. Juli 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Privatschulgesetzes

Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar
1990 (GBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 15 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 816),
wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

In Absatz 4 werden nach Satz 1 folgende Sätze einge-
fügt:

„Von der Wartefrist wird abgesehen, wenn eine ge-
nehmigte Ersatzschule, die die Wartefrist erfüllt hat,
um einen räumlich angegliederten Bildungsgang er-
weitert wird. Entsprechendes gilt für anerkannte bezu-
schusste Ergänzungsschulen.“

2. § 18 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der jährliche Zuschuss je Schüler nach § 17 Abs. 1
beträgt bei Vollzeitform für

a) Grundschulen und die Klassen 1 bis 4 der Freien
Waldorfschulen 65,0 Prozent des Grundgehalts der
letzten Dienstaltersstufe des Eingangsamts für be-
amtete Lehrkräfte an Grundschulen;

b) Hauptschulen und Werkrealschulen 103,7 Prozent
des Grundgehalts der letzten Dienstaltersstufe des
Eingangsamts für beamtete Lehrkräfte an Haupt-
schulen;

c) Realschulen 68,3 Prozent des Grundgehalts der
letzten Dienstaltersstufe des Eingangsamts für be-
amtete Lehrkräfte an Realschulen;

d) die Klassen 5 bis 12 der Freien Waldorfschulen
80,6 Prozent des Grundgehalts der letzten Dienstal-
tersstufe des ersten Beförderungsamts für beamtete
Lehrkräfte des höheren Dienstes an Gymnasien;

e) allgemein bildende Gymnasien und die Klasse 13
der Freien Waldorfschulen 83,4 Prozent des Grund -
gehalts der letzten Dienstaltersstufe des ersten Be-
förderungsamts für beamtete Lehrkräfte des höhe-
ren Dienstes an Gymnasien;

f) berufliche Gymnasien 86,6 Prozent des Grundge-
halts der letzten Dienstaltersstufe des ersten Beför-
derungsamts für beamtete Lehrkräfte des höheren
Dienstes an Gymnasien;

g) Fachschulen für Sozialpädagogik (Berufskollegs),
Fachschulen für Sozialwesen, Fachrichtung Jugend-
und Heimerziehung (Berufskollegs) und Fach -
schulen für Sozialwesen, Fachrichtung für Heiler-
ziehungspflege (Berufskollegs) 111,5 Prozent des
Grundgehalts der letzten Dienstaltersstufe des er-
sten Beförderungsamts für beamtete Lehrkräfte des
höheren Dienstes an beruflichen Schulen;

h) technische Berufsfachschulen und technische Fach -
schulen 110,3 Prozent des Grundgehalts der letzten
Dienstaltersstufe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen;

i) die übrigen Berufsfachschulen und die übrigen
Fachschulen vorbehaltlich der in § 25 getroffenen
Regelung 98,7 Prozent des Grundgehalts der letz-
ten Dienstaltersstufe des Eingangsamts für beamte-
te Lehrkräfte an Realschulen;

j) technische Berufskollegs 103,3 Prozent des Grund-
gehalts der letzten Dienstaltersstufe des Eingangs -
amts für beamtete Lehrkräfte an Realschulen;

k) die übrigen Berufskollegs vorbehaltlich der in § 25
getroffenen Regelung 91,7 Prozent des Grund -
gehalts der letzten Dienstaltersstufe des Eingangs -
amts für beamtete Lehrkräfte an Realschulen.“
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Artikel 2

Inkrafttreten

Artikel 1 Nr. 1 tritt mit Wirkung vom 19. November
2008 in Kraft. Artikel 1 Nr. 2 tritt am 1. August 2010 in
Kraft.
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